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fie oerlangt, baß auëlânbifdje ©afnerprobufte in ®enf nicïft

Zur SlugfteHung zugelaffen werben biirfen.

(Sleftrote^niftye föunbfäau.
©leftrifcße ©obelmafcßtnc. Sine englifcïje girma in

©laggoro ßat eine eleCtrifctje ©obelmaftßine ßergefteHt, bie

imftanbe fein foil, bie Slrbeit oon 50 fDlännern p erfeßen
unb p beien Sebienung nur ein SDtann erforberlidö ift.
Siefe ÜDlafcßine ift nur mäßig groß unb ber eleftrifcße fDiotor
ift auf ber ©obelmafcßine angebracht. Siefer HJlotor ift für
20 Slnipère mit 100 SBolt gebaut, unb feine ©efdjwinbigfeit
beträgt 3000 Umbreßungen in ber Minute. Surcß eine Doü»

ftänbige ©inbecfung ift er gegen bacs ®ir,bringen oon ©taub,
©obelfpänen u. bergt, gefcßüßt.

$erfd)iebene§.
6inett intereffanten ©ntfcßcib fällte biefer Sage bag

3Örd>er. Dbergeridßt. ©in Saugefcßäft, in welchem eine

grau alg Seilßaberht figurierte, batte biberfe ßanbtomptcpe
getauft unb eg foflte bie notarialifcße gertigung oorgenommen
toerben. Ser 3totar oerroeigerte bte gertigung, inbem er

geltenb machte, bafj nach § 599 beS prioatrec&tlicijen ®efe^eS
bie grau außer ber 3uftimmung ihres ©bemanne? auch noch

berjenigen etneg außerorbentltcßen Sormunbeg bebürfe pr
Kontrahierung perfönlicßer ©cßulben. Sie girma erhob
33ef<bwerbe beim föejirfSgericöt 3üricß. Siefeg wieg bie

Klage ab unb nun erfolgte Hîefurg au bag Obergeridjt mit
ber Segrünbung, baß bie Sertraggfäßigfeit einer ©ßefrau,
bie ©anbelgfrau unb in btefem galle KoHeftiogefeHfcbafterin
fei, nidjt nach ben Seftimmungen beg tant. SjjriöatrechtS,

fonbern nach ben 9lrt. 35 unb 556 big 591 beg eibg.
Obligationenrechts p beurteilen fei. Sag Obergericht fcßloß
fi<h biefer Slugführung an unb Oerfugte: Ser 3totar wirb
angewiefen, bie gertigung ber Käufe p ooflzteßen.

Koiijcrtßnlleubau lifter. Sie ©efunbarfchutgemeinbe
lifter genehmigte ben Slugfcßetbunggoertrag mit ben ®emeinben
3länifon unb ®reifenfee unb befcßloß bie ©rweiterung ber

SurnhaHe p einer KonzertßaHe mit einem Koftenaufmanb
Oon 35,000 gr.

©fßulßaugbnu ©0g (3cß.) ®ie ©emeinbeoerfammlung
©gg hat bie Sßläne unb Koftenbereößuung unb ben SSertrag
betr. Stnfauf beë nötigen Sau» unb ©cßulplaßeg für ein
neueg ©efunbarfcßulßaug ratifiziert. Ser Kofienooranfißlag
für ben Soppelbau ift auf runb 50,000 granfen angefeßt.

23ainoefen in 93ctu. Ser ©emcinbcrat beantragt bem

©tabtrat für bie ©rfteHung einer neuen ffteiifcßule auf ber

©cßüßenmatte einen Krebit oon 330,000 gr. zu bewilligen.
Saê Sagler „gcrtcnßcim" tommt in ben Kt. ®Iarug,

in bie 311p Slorgenßolz ob 31 i e b e r u r n e n zu fteßen.
Sag ®ebäube, ein Holzbau, foH big ©nbe 3uni b. 3. zum
Sezüge fertig fein.

Sie glätte zum neuen Sßoftgebäubc in Seoeß, fo wie
eg im 3)lärz 1896 ber ©ibgenoffenfchaft bon ber unter»
uehmenben ©efeHfcßaft übergeben werben foil, finb jeßt fertig.
@S hanbelt ficß barum, bag gegenwärtige ®ebäube umzu»
bauen unb zu erweitern. Sie 3lrbeiten foHen biefen grüß»
ling beginnen unb im SInfange beg näi»ften 3aßreg beenbigt
werben.

©afcubau SKorfißail). Ser ®emeinberat oon fftorftßacß
erneuerte fein ©efueß an ben fftegferunggrat, eg möchte enblitß
an bie Slugführung teg Serfprecßeng betr. Sorlage oon
Plänen für einen ©egelfcßiffßafen, Derbunben mit einer
Srafeftanftalt unb Verlegung ber ©eeftraße, gefeßritten werben.

Sunbcgunterftüßung iui bäuttliißcn Sauwcfett. 3ln
bie wirtlicßen Koften ber ©rfteHung eineg ©taileg naeß

oorgelegtem Sßlane auf bem Oberfäß „fRotßftein" ber Sodjalp,

bie ofßjieOen'tßubWationen be? ©chmetj. ©emerbeoerein?) Sto. 52

Kanton ©t. ©allen, würbe oom Snnbegrat ber Sießzucßt»
genoffenfeßaft 2BaIb, Kanton 3üriiß, ein Sunbegbeitrag oon
15%, iut Slaptmum oon 555 gr., in SluSficßt gefteüt unb
33aufrift big ©nbe 1896 gewährt.

Sie alte intereffante Äiriße Pott Siger} (Sern) foH
renooiert werben.

Sie ooBenbetc ©ßbranten« unb SrtnîroafferPerforgung
pon ©eßwattben hat gr. 100,226 geîoftet, woran ber
Kanton gr. 30,000 leiftet.

aßafferperforgung ©ütigöaufen bei Slnbelfingen. Sie
©emeinbe ßat in ihrer Serfammlung bom 17. bg. bie

©rfteHung einer Sßafferberforgung mit ©oeßbruef unb ©ßb=

ranteuanlage, gemäß bem Slntrage ber ßiefür befteHten

Kommiffion, ohne ®egenantrag zum 33efcßluß erhoben; bag
SBerf foH big im ©pätfaßr laufenben SaßreS fertig erfteHt
werben.

aBafferPerforgungen. Serfcßiebene züreßerifeße ©emeinben,
wie Htuffifon, Sttngtiton, ©ütigßaufen ic. haben bie ©rrießtung
rationeHer SBafferoerforgungen beftßloffen.

aBaffcrPerforgung 9Ml)leßorn am SöaHenfee. ®g
wirb bie 3uleitung beg fogen. SDtürtfcßbacheg bureß einen
Sunnelbau ftubiert. 3« ben leßten Sagen würben bureß

3ngenieure bie Steffungen beg Söafferquantumg in 3Jlürtfcßen

oorgenommen unb ergaben ein feßr befriebigenbeg Slefultat.
Siefeg fßrojeft wirb hier aHgemein begrüßt, ift boeß bamit
bie Hoffnung Derbunben, bie auggeftorbene 3ubuftrie biefer
©emeinbe werbe unzweifelhaft bureß anbere erfeßt, wag ein

gerechtfertigter Söunfcß unferer oerbtenftarmen ©egenb ift.
aöafferPerforgung ©crjogenbutßfce. Sie Sßafferoer»

forgung ift, bant bem reichlichen ©ntgegentommen ber fßrioaten
unb ©efeHfcßaften, nun gefiebert, inbem bie ©emeinbe ben

ißr zugeteilten ffteft übernehmen wirb.

Orgelbau. Sie ©rfteHung ber für bte Kiröße oon
Sfäffifon (3ä).) beftimmten Orgel ift laut „SBodfenblatt"
an ©errn ®oH in Suzern Dergeben worben. Siefelbe foH
27 fftegifter enthalten unb auf girta 14,000 gr. zu fteßen
fommen. Sie Orgel foH am 1. ©eptember eingeweiht
Werben.

gad)=8iterûtur.
„©ewer&litße 3«lfrü0cn." Unter biefem Sitel Der»

öffentlicßt ber ©eßweiz. ©ewerbeoerein oon 3"t P 32B
Slbßanblungen über bie oerfeßiebenen gewerblichen gragen.
Sag foeben erfeßienene XI. ©eft (SBerlag bon 3Jlicßel u.
Söücßler in Sern, fßreiS gr. 2.—) ift betitelt: „Sie gör»
berung ber Serufgleßre beim 3Jl e i ft e r 23ericßt
beg ©entraloorftanbeg beg ©eßweizerifeßen ©ewerbeoereing
über feine biegbezügltcßen Unterfuïungen, Sßerßanblungen
unb SSefcßlüffe".

Slug aflen Serufgarten unb aug aHen Sanbegteilen ber

©djmeiz finb nach bem ©utaeßten oon gaeßmännern bie
tßatfächlicßen tßerßältniffe ber heutigen gewerblichen SSerufg»
Ießre bargefteHt unb werben bie SDlittel zur Slbßülfe, fowie
bie füngften äJtaßnaßmen beg ©eßweizerifeßen ©ewerbeoereing

Zur görberung ber S3erufgleßre beim ÜJieifter erörtert.
Sie 16 Sogen umfaffenbe ©cßrift foHte namentli^ oom

©eWerbeftanb, fowie Don aHen Senjenigen, weltße fieß für
bie Serufgbtlbung im aHgemeinen unb bag gewerbliche
Seßrlinggwefen im befonbern interefjteren, gelefen werben.

gftagen.
NB. Unter diese Rubrik werden technische Auskunftsbegehren, Nachfragen

nach Bezugsquellen etc. gratis aufgenommen; für Aufnahme von Fragen, die
eigentlich in den Inseratenteil gehören (Verkaufs- und Kaufsgesuche etc.) wolle
man 50 Cts. in Briefmarken einsenden.

680. 23îan fueßt ca. 20 SBagen feine ©djladen „Söfcß" zu
taufen. Offerten unter Stjiffre „Jrage 680" mit äußerften Ißretä»
angaben unb 2ieferung?termin an bte ffipeb. b. 81.

681. SBelcße ©ießeret liefert ©djmiebet)ätmner für ©ammer»
ftßmiebe? fßrtma öuaütät.
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sie verlangt, daß ausländische Hafnerprodukte in Genf nicht
zur Ausstellung zugelassen werden dürfen.

Elektrotechnische Rundschau.
Elektrische Hobelmaschine. Eine englische Firma in

Glasgow Hal eine elektrische Hobelmaschine hergestellt, die

imstande sein soll, die Arbeit von 50 Männern zu ersetzen

und zu deren Bedienung nur ein Mann erforderlich ist.
Diese Maschine ist nur mäßig groß und der elektrische Motor
ist auf der Hobelmaschine angebracht. Dieser Motor ist für
20 Ampsre mit 100 Volt gebaut, und seine Geschwindigkeit
beträgt 0000 Umdrehungen in der Minute. Durch eine voll-
ständige Eindeckung ist er gegen das Eindringen von Staub,
Hobelspänen u. dergl. geschützt.

Verschiedenes.

Einen interessanten Entscheid fällte dieser Tage das

zürcher. Obergericht. Ein Baugeschäft, in welchem eine

Frau als Teilhaberin figurierte, hatte diverse LandkompUxe
gekauft und es sollte die notarialische Fertigung vorgenommen
werden. Der Notar verweigerte die Fertigung, indem er

geltend machte, daß nach § 599 des privatrechtlichen Gesetzes

die Frau außer der Zustimmung ihres Ehemannes auch noch

derjenigen eines außerordentlichen Vormundes bedürfe zur
Kontrahierung persönlicher Schulden. Die Firma erhob
Beschwerde beim Bezirksgericht Zürich. Dieses wies die

Klage ab und nun erfolgte Rekurs an das Obergericht mit
der Begründung, daß die Vertragsfähigkeit einer Ehefrau,
die Handelsfrau und in diesem Falle Kollekiivgesellschafterin
sei, nicht nach den Bestimmungen des kant. Privatrechts,
sondern nach den Art. 35 und 556 bis 591 des eidg.
Obligationenrechts zu beurteilen sei. Das Obergericht schloß
sich dieser Ausführung an und verfügte: Der Notar wird
angewiesen, die Fertigung der Käufe zu vollziehen.

Konzerthallenbau Uster. Die Sekundarschulgemeinde
Uster genehmigte den Ausscheidungsoertrag mit den Gemeinden
Nänikon und Greifensee und beschloß die Erweiterung der

Turnhalle zu einer Konzerthalle mit einem Kostenaufwand
von 35,000 Fr.

Schulhausbau Egg (Zch.) Die Gemeindeversammlung
Egg hat die Pläne und Kostenberechnung und den Vertrag
betr. Ankauf des nötigen Bau- und Schulplatzes für ein
neues Sekundarschulhaus ratifiziert. Der Kostenvoranschlag
für den Doppelbau ist auf rund 50,000 Franken angesetzt.

Bauwesen in Bern. Der Gemeindcrat beantragt dem

Stadtrat für die Erstellung einer neuen Reitschule auf der

Schützenmatte einen Kredit von 330,000 Fr. zu bewilligen.
Das Basler „Ferienheim" kommt in den Kt. Glarus,

in die Alp Morgenholz ob Niederurnen zu stehen.

Das Gebäude, ein Holzbau, soll bis Ende Juni d. I. zum
Bezüge fertig sein.

Die Pläne zum neuen Postgebäude in Veoey, so wie
es im März 1896 der Eidgenossenschaft von der unter-
nehmenden Gesellschaft übergeben werden soll, sind jetzt fertig.
Es handelt sich darum, das gegenwärtige Gebäude umzu-
bauen und zu erweitern. Die Arbeiten sollen diesen Früh-
ling beginnen und im Anfange des nächsten Jahres beendigt
werden.

Hafenbau Rorschach. Der Gemeinderat von Rorschach
erneuerte sein Gesuch an den Regierungsrat, es möchte endlich
an die Ausführung des Versprechens betr. Vorlage von
Plänen für einen Segelschiffhafen, verbunden mit einer
Trajektanstalt und Verlegung der Seestraße, geschritten werden.

Bundesunterstühung im bäuerlichen Bauwesen. An
die wirklichen Kosten der Erstellung eines Stalles nach

vorgelegtem Plane auf dem Obersäß „Rothstein" der Lochalp,

die offiziellen'Publikationen deS Schweiz. GewerbevereinZ) No. 52

Kanton St. Gallen, wurde vom Bundesrat der Viehzucht-
genossenschaft Wald, Kanton Zürich, ein Bundesbeirrag von
l5°/g, im Maximum von 555 Fr., in Aussicht gestellt und
Baufrist bis Ende 1896 gewährt.

Die alte interessante Kirche von Ligerz (Bern) soll
renoviert werden.

Die vollendete Hydranten- und Trinkwasserversorgung
von Schwanden hat Fr. 100,226 gekostet, woran der
Kanton Fr. 30,000 leistet.

Wasserversorgung Gütighausen bei Andelfingen. Die
Gemeinde hat in ihrer Versammlung vom 17. ds. die

Erstellung einer Wasserversorgung mit Hochdruck und Hyd-
rantenanlage, gemäß dem Antrage der hiesür bestellten

Kommisston, ohne Gegenantrag zum Beschluß erhoben; das
Werk soll bis im Spätjahr laufenden Jahres fertig erstellt
werden.

Wasserversorgungen. Verschiedene zürcherische Gemeinden,
wie Russikon, Ringlikon, Gütighausen zc. haben die Errichtung
rationeller Wasserversorgungen beschlossen.

Wasserversorgung Mühlehorn am Wallensee. Es
wird die Zuleitung des sogen. Mürtschvaches durch einen
Tunnelbau studiert. In den letzten Tagen wurden durch

Ingenieure die Messungen des Wasserquanlums in Mürtschen
vorgenommen und ergaben ein sehr befriedigendes Resultat.
Dieses Projekt wird hier allgemein begrüßt, ist doch damit
die Hoffnung verbunden, die ausgestorbene Industrie dieser
Gemeinde werde unzweifelhaft durch andere ersetzt, was ein

gerechtfertigter Wunsch unserer verdtenstarmen Gegend ist.

Wasserversorgung Herzogenbuchsee. Die Wasserver-
sorgung ist, dank dem reichlichen Entgegenkommen der Privaten
und Gesellschaften, nun gesichert, indem die Gemeinde den

ihr zugeteilten Rest übernehmen wird.

Orgelbau. Die Erstellung der für die Kirche von
Pfäsfikon (Zch.) bestimmten Orgel ist laut „Wochenblatt"
an Herrn Goll in Luzern vergeben worden. Dieselbe soll
27 Register enthalten und auf zirka 14,000 Fr. zu stehen
kommen. Die Orgel soll am 1. September eingeweiht
werden.

Fach-Literatur.
„Gewerbliche Zeitfragen." Unter diesem Titel ver-

öffentlicht der Schweiz. Gewerbeverein von Zeit zu Zeit
Abhandlungen über die verschiedenen gewerblichen Fragen.
Das soeben erschienene XI. Heft (Verlag von Michel u.
Büchler in Bern, Preis Fr. 2.—) ist betitelt: „DieFör-
derung der Berufslehre beim Meister, Bericht
des Centralvorstandes des Schweizerischen Gewerbevereins
über seine diesbezüglichen Untersuchungen, Verhandlungen
und Beschlüsse".

Aus allen Berufsarten und aus allen Landesteilen der

Schweiz sind nach dem Gutachten von Fachmännern die
thatsächlichen Verhältnisse der heuligen gewerblichen Berufs-
lehre dargestellt und werden die Mittel zur Abhülfe, sowie
die jüngsten Maßnahmen des Schweizerischen Gewerbevereins

zur Förderung der Berufslehre beim Meister erörtert.
Die 16 Bogen umfassende Schrift sollte namentlich vom

Gewerbestand, sowie von allen Denjenigen, welche sich für
die Berufsbildung im allgemeinen und das gewerbliche
Lehrlingswesen im besondern interessieren, gelesen werden.

Fragen.

V8V. Man sucht ca. 20 Wagen feine Schlacken „Lösch" zu
kaufen. Offerten unter Chiffre „Frage 680" mit äußersten Preis-
angaben und Lieferungstermin an die Exped. d. Bl.

K81. Welche Gießerei liefert Schmiedehammer für Hammer-
schmiede? Prima Qualität.
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